
Eingetragen im Verzeichnis der 
Pensionsfonds unter der Nummer 149 

www.raiffeisenpensionsfonds.it 

Tel. 0471 946 525/551 
pensionsfonds@raiffeisen.it 

An die  
Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 
Laurinstraße 1 
39100 Bozen (BZ) 

MITTEILUNG NICHT ABGEZOGENER BEITRÄGE (1) 
Eingeschriebenes Mitglied bzw. Familienoberhaupt 

Unterfertigte/r _______________________________Steuernummer___________________________ 

geboren in _________________________________ Staat _______________ am ___ / ___ / ______ 

wohnhaft in ________________________________ Str. _____________________________ Nr. ___ 

Prov. _____ PLZ _______ Tel. _________________ E-Mail _________________________________ 

teilt mit, dass er/sie 

in Bezug auf seine/ihre Zusatzrentenposition: 
auf individueller Basis  (Beitritt auch über die reine Zuführung der Abfertigung)

auf kollektiver Basis (Beitritt über ein Kollektivabkommen)

auf die Position zu Lasten lebender Familienmitglieder

gemäß Art. 10, Abs. 1, Buchst. e-bis) des Einheitstextes zur Einkommenssteuer und des dort in Bezug 

genommenen Art. 8 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 252 vom 5. Dezember 2005, von seinem 

Gesamteinkommen des Jahres ____________ folgende/n in den Raiffeisen Offener Pensionsfonds 

eingezahlten Betrag/Beträge nicht abgezogen hat: 

_________________________________ _______________________________ € _______________ 
 Zuname/Vorname    Steuernummer   Betrag 

_________________________________ _______________________________ € _______________ 
 Zuname/Vorname    Steuernummer   Betrag 

_________________________________ _______________________________ € _______________ 
 Zuname/Vorname    Steuernummer   Betrag 

_________________________________ _______________________________ € _______________ 
 Zuname/Vorname    Steuernummer   Betrag 

Datum _______________      Unterschrift _______________________________________ 

(1) Gemäß Art. 8, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 teilt der Beitragszahler der Zusatzrentenform bis 
zum 31. Dezember des auf die Einzahlung folgenden Jahres den Betrag der eingezahlten Beiträge mit. Falls für das Mitglied das Anrecht auf 
Leistung vor dem 31. Dezember anreift, muss die Mitteilung zu jenem Datum erfolgen; in diesem Fall muss die Mitteilung die Beiträge enthalten, 
die nicht in der Einkommenserklärung abgezogen wurden oder abgezogen werden, falls die Frist, um dieser Pflicht nachzukommen, noch nicht 
abgelaufen ist. Im Text der Erklärung wird daher auch dieser Satz eingefügt. Gemäß Art. 8, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. 
Dezember 2005, Nr. 252 sind die freiwilligen oder aufgrund von kollektiven Abkommen, vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber in die 
Zusatzvorsorge eingezahlten Beitrage bis zu einer Höhe von 5.164,57 Euro vom Gesamteinkommen abziehbar. Gemäß Art. 8, Absatz 5 des 
gesetzesvertretenden Dekrets steht der Abzug der in den „Raiffeisen Offener Pensionsfonds“  für die steuerlich zu Lasten lebenden 
Familienmitglieder (z.B. Kinder, Ehepartner, usw.) eingezahlten Beiträge den Familienmitgliedern selbst zu und, sollten diese über kein 
Einkommen verfügen, jener Person, welche die Einzahlung durchgeführt hat. 

Dieses Formular kann auch über Ihren Vermittler übermittelt werden Partner von: 
(Raiffeisenkasse, Raiffeisen Landesbank AG, Alpenbank AG,). 
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